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Also wenn der gute Mann dat nicht mitgeschnitten hat: Beziehung zu Schülern, die von einem
selbst unterrichtet werden sind tabu.

Wenn er als einzige Konsequenz sieht "jetzt vorsichtiger zu sein", aber nichtmal drüber
nachdenkt die Klasse abzugeben, wünsch ich ihm alles gute und hoff für ihn, das die nächsten
Schuljahre wo die Schülerin noch bei euch ist sorgenfrei für ihn bleiben.

Im übrigen: sollte das schief gehen frag dich mal, ob nicht die Schülerin oder der Kollege deinen
Namen ins Spiel bringen könnten als Mitwisserin.
Hab schon Pferde kotzen sehen und oftmals kommt eins zum anderen bei sowas.

Valerianus:
Nö ich wollte nicht den Diensteid zitieren. Firelilly sprach von "ein bisschen Geld zustecken"
kurzum Schwarzarbeit.
Geb ich wem Geld für eine Dienstleistung mit dem Wissen, das der das unter der Hand macht,
fördert ich sowas.
Bekommt xy sex für eine Leistung obwohl das rechtlich/dienstlich untersagt ist, ist das auch
eine Form von Bestechung und nun mal nicht gestattet.
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